
STARZACH 
 
  
 Amt: Finanzverwaltung 
 Az: 212.4, 212 
 
 Gemeinderat 
 
- Drucksache  
 
- Tischvorlage  
 
  

 
 Vorlage Nr.  74 / 2020 
 
 
 zu TOP 14  öffentlich 
 
 
 zur Sitzung am 27. Juli 2020 

   
Betrifft: 

 
 

Anpassung der Entgelte für die Mittagsverpflegung und Betreuung 
im Bereich der Ganztagesschule an der Starzacher Grundschule 

 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 

- vgl. Drucksache - 
 
 

 
Anlagen: 
 
• Anlage 1:  Kinderbetreuungsangebote der Gemeinde Starzach 

 

• Anlage 2:  Gemeindevergleich - Erhebung von Gebühren/Entgelte  
   für die Betreuung an Ganztagesschulen, Stand: 17.06.2020 
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 Datum    Bürgermeister             Amtsleiter 
      Thomas Noé    Tobias Wannenmacher  
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Seite 2 Gemeinderats-Drucksache Nr. 74 / 2020 

 
 
 
SACHDARSTELLUNG: 
 
Der Gemeinderat hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen in der Sitzung vom 25.05.2020 den 
Einzelbeschluss gefasst, dass die Verwaltung dem Gemeinderat rechtzeitig eine Gebührenanpassung zur 
Offenen Ganztagesschule zum 01.09.2020 vorlegt.  
 
Außerdem wurde mehrheitlich beschlossen, dass die Verwaltung eine Gemeindeumfrage unter Einbeziehung 
aller Landkreisgemeinden, sowie der Stadt Haigerloch, der Gemeinde Bondorf, der Gemeinde Eutingen im 
Gäu und der Gemeinde Empfingen vornimmt und Vergleichszahlen zusammenstellt. 
 
Bereits im ursprünglichen Haushaltsantrag Nr. 23/2020 der Fraktion „Zukunft.Starzach“ wurde die Verwaltung 
„beauftragt“, eine Kennzahlenübersicht zum Betreuungsangebot und zur Mittagsverpflegung unter 
Berücksichtigung verschiedener Parameter zu erstellen. Auf Anlage 1 zur Drucksache Nr. 52/2020 wird 
ergänzend verwiesen. 
 
 
 
STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG: 
 
Sowohl die unter der Sachdarstellung genannte Kennzahlenübersicht, als auch einen Verwaltungsvorschlag 
zur Entgeltanpassung der Mittagsverpflegung und der Betreuung hat die Verwaltung bereits als Tischvorlage 
zur Gemeinderatssitzung am 27.04.2020 ausgehändigt. Auf die Tischvorlage zur Drucksache Nr. 41/2020 wird 
an dieser Stelle verwiesen. 
 
Zur weiteren Information sind dieser Drucksache eine Übersicht zur Angebots- und Entgeltstruktur der 
Gemeinde Starzach (Anlage 1) und ein Gemeindevergleich (Anlage 2) beigefügt. 
 
Die Verwaltung befürwortet eine moderate Erhöhung der Entgelte für die Mittagsverpflegung und für die 
Betreuung – wie in der Tischvorlage zur Drucksache Nr. 41/2020 vorgeschlagen. 
 
Von Seiten der Verwaltung ergeht folgender  
 
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 
1. Der Gemeinderat legt die Entgelte für die Mittagsverpflegung an der Starzacher Grundschule mit Wirkung 

ab dem 01.09.2020 wie folgt fest: 
 

- 1 Mittagessen pro Woche:  11,50 €/Monat 
- 2 Mittagessen pro Woche:  23,00 €/Monat 
- 3 Mittagessen pro Woche:  34,50 €/Monat 
- 4 Mittagessen pro Woche: 46,00 €/Monat 
- 5 Mittagessen pro Woche:  57,50 €/Monat 
 

 
2. Der Gemeinderat legt die Entgelte für die Betreuung an der Starzacher Grundschule mit Wirkung ab dem 

01.09.2020 wie folgt fest: 
 

- 1 Kind pro Familie: Bis zu 5 gebuchte Einheiten pro Woche: 18,00 €/Monat 
- 1 Kind pro Familie: 6 – 10 gebuchte Einheiten pro Woche: 36,00 €/Monat 
- 2 Kinder pro Familie: Bis zu 5 gebuchte Einheiten pro Woche: 12,00 €/Monat 
- 2 Kinder pro Familie: 6 – 10 gebuchte Einheiten pro Woche: 24,00 €/Monat. 
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